
!..1 Beglaubigte Abschrifi

IM NAMEN DES VOLKES

Landgericht München I

Azj. 21 S 18541114
1 C 71214 AG Landshut

In dem Rechtsstreit

- Klägerin und Berufungsklägerin -

Pmzessbevollmächtigte:
Rechbanwälte Rasch, An der Alster 6, 20099 Hamburg, Gz.:

gegen

10-577.7050

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

Prozossbevollmächtigte:

wegen Urhebenechl

erlässt das Landgericht München | - 21. Zivilkammer - durch den vorsitzenden Richter am Land-
gedcht],denRichteramLanagencrr[,nddenRichteramLandgericht

I"rt Grund der mündlichen Verhandlung vom Og.Oz.201s folgendes

Endurteil

Auf die Berufung der Klägerin wird das urteil des Amtsg€richts Landshut vom 29 .0g.2o14,
Az. 1 C7171'14, abgeändert:

Der Seklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere EUR 2.746,10 nebst Zinsen hieraus in

Höhe von ftinf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit i9.03.2014 zu bezahlen.

Der Beklagte irägt die Kosten des Rechtsstreits.
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3. Das Uneil ist vorläufig vollstr€ckbar. Das in Zffer 1 genannte Urteil ist ohne Sicherheitslei-

stung vorläufi g vollsbeckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 2.746,10 € festgesetzt.

Gründe:

t.

Hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen wird auf das angefochtene Urteil des Amtsgerichts

Landshut vom 29.08.2014, Az; 1 C717t14 (St. 69f5 d. A.), Bezug genommen.

' Die Klägerin greift mit ihrer Berufung das erstinstanzliche Urteil an soweit die Klage in Höhe von

2.746,10 EUR abgewiesen wurde und verfolgt dessen Abänderung.

Die Klägerin beantragt,

das am 29.08.2014 ve*ündete und der Berufungsklägerin am 09.09.2014 zugestellte

Urteil des Amtsgerichts Landshut (Az.: 1 C |'l7l't4l a.ttzx,heben, als die Ktage in Höhe

von 2.746,10 EUR abgeMesen worden ist, und den Berufungsbeklagten zu verurtei-

len, an die Berufungsklägerin einen weiteren WertersaE in Höhe von mindestens

2.200,00 EUR und weiteren KostenersaE in Höhe von 546,10 EUR, jeweils nebst Zin-

sen in Höhe von 5 ProzentpunKen über dem jeweiligen BasiszinssaE seit

19.03.2014, zu zahlen.

Der Bekhgle beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

tm Übrigen wird von einem Tatbestiand gemäß gg 540 Abs. 2, 313a Abs. 1 Satz 1 ZpO; 26.Nr. 8

EGZPO abgesehen.

il.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt und

begründet wotden. In der Sach€ hat sie ebenfalls Erfolg, da der Beklagrte als Täter auf Erstattung

vorgerichtlicher Abmahnkosten in Höhe von EUR 811,80 nebst vorgerichtlichen Kcten in Höhe
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von EUR 11,10 sowie auf schad€nseßatz in Höhe von EUR 2.500,00, jeweils nebst zinsen aus

$$ 97 Abs. 1 saE l, 97a Abs. 1 satz 2 und 97 Abs. 2 SaE 1, 19a urhG haftet. soweit das ersrin-

stanzliche urteil die Erstattung der Abmahnkosten auf EUR 256,70 und den schadensersatz auf
EUR 300'00 begrenzt hat und die Klage im Übrigen abgewiesen hat, war das erstinstanzlich€ Ur-
teil abzuändem.

wie vom Erstgericht zutreffend festgestellt, steht der Klägerin gegen den Beklagten ein

Anspruch auf Ersatz der vorgerich ichen Rechtsanwaltskosten für die Abmahnung vom

08.07.2010 aus g 97a Abs. 1 Satz 2 UrhG a.F. zu.

Entgegen der Ansicht des Amtsgerichts ist der Gegenstandswert der Abmahnung jedoch

nicht nur mit EUR 3.000,00 anzusetzen. Da es sich bei dem streitgegenständlichen werk
um ein komplettes Musikalbum mit 24 Titeln handett, könne derAbmahnung unter Anwen-

dung der Rechtsprechung des OLG München (Beschluss vom 26.03.20i2 - 6 W 216112\

sogar ein Streitwert von EUR 29.500,00 zugrunde getegt werden (1. Titel 5.000,00 €, 2. _

5. Titel je 2.500,00 €, 6. - 10. Titetje 1.500,00 €,11. -24. Titetje 500,00 €). Auf der crund-

Iage des geltend gemachten streitwerts von 25.000,00 € ergibt sich bei einem Gebühren-

saE von 1,3 eine Geschäfrsgebühr gemäß Nr. 2300 W-RVG in Höhe von EUR Bgi,8O zu-

züglich einer Pauschale von EUR 20,00 für Post- und Telekommunikation gemäß Nr.

7002 W-RVG und somit ein Aufurendungsersa&anspruch der Klägerin gegen den Beklag-

ten nach $ 97a Abs. 1 SaE 2 Urhc a.F. in Höhe von EUR 911,80. Abzüglich der bereits

vom Beklagten entrichteten EUR 100,00 besteht der ktageweise gellend gemachte An-

spruch in Höhe von EUR 811 ,80.

Der Beklagte haftet der Klägerin ferner gemäß gg 97 Abs. 1 SaE ,1, 19a UrhG aufScha-

densersatz in Höhe von EUR 2.500,00, da er die urhebenechtsverleEung schuldhaft be-

gangen hat.

Nach allgemeinem Zivikecht enechnet sich der Schaden als konkreter Schaden nach

Maßgabe der $$ 249 ff. BGB; der Verletzte ist so zu stellen, wie er stünde, wenn die

RechtsverleEung nicht geschehen wäre. Das schließt den Ausgleich des entgangenen

Gewinns ein. Bei der VerleEung von lmmaterialgüterechten ermoglicht die Rechtspre-

chung dem Vedetaen wegen der besonderen Beweisscfiwierigk€iten, die der Verletzte

hat, a /ei weitere Wege der Schadensermittlung. Oanach kann der Schaden auch in Ge-

stalt des vom VerleEer durch den Eingriff e.zielten Gewinns oder in Höhe einer angem€s-

senen Lizenzgebühr berechnet werden (BGH GRUR j990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie;

1.
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BGH GRUR 1980, 227, 232 - Monumenta Germaniae Historica: BGH GRUR 2000, 226,

227 - Planungsmappe). Bei den drei Bemessungsarten handelt es sich um Variationen

bei der Ermittlung des gleichen einheiüichen Schadens und nicht um verschiedene An-

sprüche mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen; es liegt kein Wahlschuldverhältnis vor

(BGH GRUR 2008, 93, 94 Rn 7 - Zerkleinerungsvonichtung).

Die Berechnungsarten dürfen jedoch nicfit miteinander vermengl werden, weil eine Ver-

quickung unterschiedlicher Berechnungsweisen nicht zulässig ist (BGHZ 119, 20,25 -
Tchibo/Rolex ll; BGH GRUR 2010, 239 Rn. 28 f., 50 - BTK).

Die Klägerin kann ihren Schadensersatzanspruch - wovon auch das Erstgericht zutref-

fend ausgegangen ist - gemäß $ 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG nach den GrundsäEen der Lizen-

zanalogie berechnen. Soweit das Erstgericht jedoch ausführt, dass bei der Berechnung

des Schadens anhand einer angemessenen Lizenzgebühr der Bezug zum tatsächlich

enlstandenen Schaden der Klägerin nicht verloren werden darf und auf den tatsächlich

entstanden Schaden abstellt, verkennt es, dass es sich b€i der Berechnung des Scha-

densersaEes im W€ge der Lizenzanalogie um einen eigenständigen Weg der Schadens-

berechnung handelt, der nicht mit anderen Berechnungsmethoden vermengt werden darf

(vgl. oben) und den tatsächlichen Schaden darstellt.

Soweit die Klägerin ihren Schaden im Wege der Lizenzanalogie berechnet, ist für das

konkrete Musikalbum die von der Klägerin im Prozess geltend gemachte Höhe des Scha-

densersaEes von EUR 2.500,00 (noch) angemessen. Die Kammer schätzt den Betrag

gemäß S 287 Abs. 'l ZPO auf der Basis der von der Klägerin im SchriflsaE vom

28.05.2014 (dortige Seite 8) mitgeteilten - unbestritten gebliebenen - SchäZgrundtage. In-

soweit ist von einem Personalauftvand der Klägerin für den Abschluss und die Durchfilh-

rung eines Lizenzvertrags für die öffentliche Zugänglichmachung des Musikalbums im In-

ternetinHöhenoneuRfauszugehen.Hinzukommendietechnischen
Kosten. Die Kammer geht insoweit davon aus, dass die Klägerin einen Lizenzvertrag nicht

zu Konditionen geschlossen hätte, die ihre Kosten nicht decken. Weiter ist frir die Schät-

zung zu berücksichtigen, dass der Lizenzbetag die lawinenartige Verbreitung von Daten

in einem Filesharing-Nebrerk, die hieraus folgende theoretische Notwendigkeit einer um-

fassenden Erteilung von Unterlizenzen sowie den zeiflich und räumlich unbeschränkten

Geltungsbereich der Lizenz abbilden muss. lnsoweit schäEt die Kammer den Schadens-

ersaEanspruch auf EUR 2.500,00.
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ilt.

Di€ Kostenentscheidung beruht auf $ 91 Abs. 1 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Voll-

streckba*eitauf SS 708 Nr. 10,713ZPO,26 Nr.8 EGZPO.

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsäEliche Bedeutung im Sin-

ne von $ 313 Abs. 2 Nr. 1 ZPO hat und auch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer

einh€itlichsn Rechtsprechung keine Entscheidung des R€visionsgerichb nach g 543 Abs. 2 Nr. 2

ZPO erbrdem. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung auf der Grundlage gesicherter

Rechtssprechung.

Die NichEulassungsbeschwerde ist nach g 26 Nr. 8 EGZPO nicht statüraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Geg€n die Enbdleidung, mit der do. Streitwert festgesea uorden ist, kann Besctrwerde eingelegt weden,
w€nn der Wert des B€sdwerdegegenstands 200 Euro übersteigt odgr das Gericfit die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwede ist binnen s6chs Monaten bei dem

Landgericfit München I

Prielmayerstraß€ 7
803i15 München

einzulegen.

Die Fdst beginnt mit Einfeten d€r REchbkrafl der Ents€heidung in dor Hauptsache oder der anderweitig€n
Erledigung d€s Vetfahr€ns. lst dst Slr€itwert später als €inen Monat \ror Ablauf dor s€chsmonaligen Frist
fes€€s€td word€n, kann di6 Beschwerde noch innerhalb 6inos Monats nach Zustellung oder brmloser Mit-
teilung des Fests€Eungsbeschlus3€s oirEd€gt werd€n. lm Fall d6r formloson Mitteilung gilt der Bgschluss
mit dom dritt6n Tage nacfi Aufgabo zur Post als b€kannt gemactt.

Die Beschwerde ist schri ich sinzulegsn oder durch E klärung zu Prolokoll der G€scfräftsstelle des genann-
ten Gericfits. Sie kann auch vor der Gesct*iftsstelle iedes Amtsgerichts zu Prolokotl e*tärt werden; die F ist
ist jedodt nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

gez.
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Ric,hter
am Landgericht

Verkündet am 12.08.2015

Inä!"*.'"
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

VorsiEender Richter
am Landgericht

Richter
am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Mündren. 13.08.2015

Iror"*,',n
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Beaöeitung beglaubigt
- ohne Unt€rschrift gültig
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